
  

Ein Geldschein, welcher von einem technisch ordnungsgemäß bedienten Geldautomaten ausgegeben wird,
kann nicht Gegenstand einer Wegnahme im Sinne eines Raubes oder Diebstahls sein. 

  

Wegnahme, im Sinne eines Raubs oder Diebstahls, ist der Bruch fremden und die Begründung neuen nicht
notwendigerweise tätereigenen Gewahrsams. In seinem Beschluss vom 16. November 2017 (2 StR 154/17)
hatte sich der Bundesgerichthof damit zu befassen, ob die Entnahme von einem Geldaustomaten
ausgezahlten Geldes eine Wegnahme darstellen kann. Der Beschuldigte schubste den Betroffenen vom
Geldautomaten in einer Bankfiliale weg, nachdem dieser seine Geheimnummer eingegeben hatte.
Anschließend hob er 500€ ab und entfernte sich nach einem Gespräch mit dem Betroffenen aus der
Bankfiliale. Nach Auffassung des Bundesgerichthofs lag keine Wegnahme der 500€ durch den
Beschuldigten vor. Ein Bruch fremden Gewahrsams liegt nur vor, wenn der Gewahrsam gegen oder ohne
den Willen des Inhabers aufgehoben wird. Dies war bei der Herausnahme der Geldscheine durch den
Beschuldigten aus dem Geldausgabefach des Automaten nicht der Fall. Wird der Geldautomat technisch
ordnungsgemäß bedient, erfolgt die tatsächliche Ausgabe des Geldes mit dem Willen des Geldinstituts, so
dass ein Gewahrsamsbruch nicht vorliegt.
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